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Verwaltungsvorschriften über die Muster  
zum kommunalen Haushalts-, Kassen-  

und Rechnungswesen nach den Grundsätzen  
der doppelten kommunalen Buchführung  

(VV-Mu-KommHV-Doppik)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
des Innern und für Integration

vom 26. März 2018, Az. IB4-1512-10-1

1. Auf Grund

–  des Art. 123 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 GO,
–  des Art. 109 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 LKrO und
–  des Art. 103 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 BezO

wird im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsminis terium der Finanzen, für Landesentwick-
lung und Heimat Folgendes bekannt gemacht:

1.1 1Die Muster für die Haushaltssatzung (Anlage 1) 
und für die Nachtragshaushaltssatzung (Anlage 2) 
werden für verbindlich erklärt. 2Für Eigenbetriebe 
und Regiebetriebe, auf die die Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung über Wirtschaftsführung 
und Rechnungslegung angewendet werden, werden 
die Angaben in den §§ 2, 3 und 5 der Muster für die 
Haushaltssatzung/Nachtragshaushaltssatzung zum 
Wirtschaftsplan (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 GO) jeweils in 
besonderen Absätzen festgesetzt. 3Für Krankenhäuser 
mit kaufmännischem Rechnungswesen und Pflege-
einrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen 
werden die Angaben in den §§ 1, 2, 3 und 5 der Muster 
für die Haushaltssatzung/Nachtragshaushaltssatzung 
zum Krankenhaus-Wirtschaftsplan (§ 2 Abs. 2 WkKV) 
bzw. zum Wirtschaftsplan (§ 2 Abs. 2 WkPV) jeweils in 
besonderen Absätzen festgesetzt. 4Für die Land kreise 
und die Bezirke gelten die Muster entsprechend. 
5Landkreise und Bezirke setzen in § 4 der Muster das 
Umlagesoll und die Umlagesätze für die Kreis- und 
die Bezirksumlage fest, die Landkreise daneben noch 
die Steuersätze, die sie jeweils für ein Jahr festsetzen 
(Art. 57 Abs. 2 LKrO und Art. 55 Abs. 2 BezO).

1.2 1Die als Anlagen 3 bis 21.2 beigefügten Muster wer-
den für verbindlich erklärt. 2Von diesen Mustern 
kann abgewichen werden. 3Wird von den Mustern 
abge wichen, so müssen die geänderten Formulare 
zumindest die Angaben enthalten, die in den verbind-
lichen Mustern vorgeschrieben sind. 4Weitergehende 
An gaben, die über den Inhalt der vorgeschriebenen 
Muster hinausgehen, sind zulässig.

1.3 1Die in den Anlagen dargestellten Muster sind keine 
gebrauchsfertigen Vordrucke. 2Es wird empfohlen, 
 darauf zu achten, dass die Vordrucke schreibmaschi-
nen- bzw. EDV-gerecht ausgearbeitet werden.

I. Veröffentlichungen, die in den Fortführungsnachweis des  
Allgemeinen Ministerialblatts aufgenommen werden 
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Anlage 1 
Muster zu Art. 63 GO bei doppelter kommunaler Buchführung 

 

Haushaltssatzung1 

 

Haushaltssatzung der Gemeinde / der Stadt / des Marktes __________________________________ 

(Landkreis ____________________________) für das Haushaltsjahr 20___ 

 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde (Stadt, Markt) folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 20___ wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

1. im Ergebnishaushalt mit 

 dem Gesamtbetrag der Erträge von €

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von €

 und dem Saldo (Jahresergebnis) von €

   

2. im Finanzhaushalt 

 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €

  und einem Saldo von €

   

 b) aus Investitionstätigkeit mit 

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €

  und einem Saldo von €

   

 c) aus Finanzierungstätigkeit mit 

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €

  und einem Saldo von €

   

 d) und dem Saldo des Finanzhaushalts  
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von €

 
ab. 
 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 

_____________ Euro neu festgesetzt. 

 
(oder:) 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
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§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf _____________ Euro festgesetzt. 

 
(oder:) 

 
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4

2
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) v. H.

 b) für die Grundstücke (B) v. H.
   

2. Gewerbesteuer v. H.

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 

_____________ Euro festgesetzt. 

 
(oder:) 

 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. 

 
§ 6

3
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 20___ in Kraft. 

 
Ort, den ________________ 20___ 
 
 
          Gemeinde / Stadt / Markt __________________________ 
 
 
 
 
  __________________________ 
 (Siegel) (Unterschrift) 
  Erster Bürgermeister / Oberbürgermeister 
 

                                                 
1 Bei Haushaltssatzungen für zwei Haushaltsjahre (Art. 63 Abs. 1 Satz 2 GO) sind Festsetzungen für die einzelnen Jahre jeweils 

nebeneinander oder untereinander anzugeben. 

2 a) Falls die Hebesätze für die Grundsteuer in einer Hebesatz-Satzung festgesetzt wurden (§ 25 Abs. 2 GrStG), ist die Festsetzung 
in § 4 des Musters zu streichen. Die Hebesätze können in die nachrichtlichen Angaben (siehe Buchst. c) miteinbezogen 
werden. 

 b) Entsprechend ist zu verfahren, wenn die Hebesätze für die Gewerbesteuer in einer Hebesatz-Satzung festgesetzt wurden (§ 16 
Abs. 2 GewStG). 

 c) Die hier nicht festzusetzenden gemeindlichen Abgaben können am Ende der Haushaltssatzung nachrichtlich aufgeführt werden. 

3 Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (so z. B. §§ 25 und 26 
KommHV-Doppik) und den Stellenplan beziehen, aufgenommen werden. 
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Anlage 2 
Muster zu Art. 68 GO bei doppelter kommunaler Buchführung 

 

Nachtragshaushaltssatzung 

 

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde / der Stadt / des Marktes __________________________ 

(Landkreis ____________________________) für das Haushaltsjahr 20___ 

 
Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde / die Stadt / der 

Markt folgende Nachtragshaushaltssatzung: 

 
§ 1

1, 2
 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan3 für das Haushaltsjahr 20___ wird hiermit festgesetzt; dadurch 

werden 

   
erhöht 

um Euro 
vermindert 
um Euro 

und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplans  

einschl. der Nachträge 

     
gegenüber 
bisher Euro 

auf nunmehr 
Euro verändert 

1. im Ergebnishaushalt     

 der Gesamtbetrag der Erträge     

 der Gesamtbetrag der Aufwendungen     

 und der Saldo (Jahresergebnis)     
       

2. im Finanzhaushalt     

 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit     

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von     

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von     

  und einem Saldo von     
       

 b) aus Investitionstätigkeit mit     

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von     

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von     

  und einem Saldo von     
       

 c) aus Finanzierungstätigkeit mit     

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von     

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von     

  und einem Saldo von     
       

 d)  und dem Saldo des Finanzhaushalts  
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von 

    

 

§ 2
4
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von __________ 

Euro um __________ Euro erhöht / vermindert und damit auf __________ Euro neu festgesetzt. 

 

§ 3
4 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird von ___________ Euro um ___________ Euro erhöht / vermindert und 

damit auf ___________ Euro neu festgesetzt.  
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§ 4
4, 5

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt geändert: 

 

   
erhöht 

um v. H. 
vermindert 
um v. H. 

gegenüber 
bisher v. H. 

auf nunmehr 
v. H. 

1. Grundsteuer     

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)     

 b) für die Grundstücke (B)     

2. Gewerbesteuer     

 

§ 5
4
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird von 

_________ Euro um _________ Euro erhöht / vermindert und damit auf _________ Euro neu festgesetzt. 

 

§ 6
6
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

§ 7 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 20___ in Kraft. 

 
Ort, den ________________ 20___ 
 
 
   Gemeinde / Stadt / Markt __________________________ 
 
 
 
 
  __________________________ 
 (Siegel) (Unterschrift) 
  Erster Bürgermeister / Oberbürgermeister 
 
 

                                                 
1 Soweit sich durch die Änderungen im Nachtragshaushaltsplan die bisherige Endsumme nicht ändert (es stehen z. B. den 

Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gleich hohe Einsparungen gegenüber), kann § 1 wie folgt gefasst werden: 

„Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt. Dadurch werden mehrere Ansätze für Erträge und 
Aufwendungen des Ergebnishaushalts beziehungsweise Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts geändert. In den 
Endsummen bleiben die Ansätze für Erträge und Aufwendungen beziehungsweise für Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber 
dem Haushaltsplan unverändert.“ 

2 Wird nur der Stellenplan geändert, ist § 1 wie folgt zu fassen: „Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.“ 

3 Der Nachtragshaushaltsplan muss nur die Bestandteile enthalten, in denen Änderungen vorgenommen werden. Das gleiche gilt für 
die Anlagen. Der Nachtragshaushaltsplan ist entsprechend § 1 dieses Musters zu gliedern. Daher sind bei jeder durch den 
Nachtragshaushaltsplan zu ändernden Position der bisherige Ansatz nach dem Haushaltsplan (ggf. unter Berücksichtigung bereits 
erlassener Nachtragshaushaltssatzungen), die Veränderung des Ansatzes durch den Nachtragshaushaltsplan und der neue 
Haushaltsansatz nach dem Nachtragshaushaltsplan darzustellen. 

4 Soweit Regelungen über die Kreditaufnahmen, die Verpflichtungsermächtigungen, die Steuersätze und die Kassenkredite 
unverändert bleiben (§§ 2 bis 5 der Haushaltsatzung, evtl. in der Fassung einer Nachtragshaushaltssatzung), ist eine neue Aussage 
nicht notwendig. Die geltenden Regelungen können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Nachtragshaushaltssatzung 
miteinbezogen werden (vgl. Fußnote 2 zum Muster einer Haushaltssatzung, Anlage 1, und die folgende Fußnote 5). Die 
Nummernfolge der §§ der Nachtragshaushaltssatzung ist entsprechend zu ändern. 

5 Falls Hebesätze der Realsteuern in einer Hebesatzsatzung seit dem Erlass der Haushaltssatzung neu festgesetzt wurden, ist 
entsprechend der Fußnote 2 zum Muster einer Haushaltssatzung (Anlage 1) zu verfahren. 

6 Siehe Fußnote 3 zum Muster einer Haushaltssatzung (Anlage 1). 
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Anlage 3 
Muster zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik 

 
Ergebnishaushalt 

 

Ertrags- und Aufwandsarten
1, 2 

Ergebnis 
des  

Vorvor-
jahres 

Ansatz 
des  

Vorjahres3 
 

Ansatz 
des  

Haushalts-
jahres4 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 1 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 2 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfererträge 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+ Auflösung von Sonderposten5 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige ordentliche Erträge6 
+ Aktivierte Eigenleistungen 
+/- Bestandsveränderungen 

      

S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       

11 
12 
13 
14 
15 
16 

- Personalaufwendungen7 
- Versorgungsaufwendungen8 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen9 
- Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen10 

      

S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       

S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 (= Saldo S1 und S2) 

      

17 
18 

+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

      

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)       

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)       

19 
20 

+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen 

      

S6 = Außerordentliches Ergebnis 
 (= Saldo Zeilen 19 und 20) 

      

S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)       

Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge  
(§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)

11 

21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus  
Vorjahren 

      

22 im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des 
Haushaltsjahres 20... 

      

23 im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des 
Haushaltsjahres 20... 

      

24 im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des 
Haushaltsjahres 20... 

      

 
                                                 
1 Die im Muster ausgewiesenen Positionen sind aggregierte Größen, die sich aus einzelnen Konten des KommKR ergeben. 

2 Soweit in einer Position zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Aufwendungen bzw. Erträge enthalten sind, können weitere 
Erläuterungen erforderlich und/oder sinnvoll sein (vgl. § 17 Abs. 2 KommHV-Doppik). 

3 In Spalte 2 ist als Ansatz des Vorjahres der Haushaltsansatz nach dem Haushaltsplan unter Berücksichtigung von Änderungen durch 
Nachtragshaushaltspläne (Art. 68 GO, § 8 KommHV-Doppik) anzugeben. 

4 In Spalte 3 ist ausschließlich der Ansatz des Haushaltsjahres darzustellen. Die ggf. hiervon abweichende Gesamtermächtigung des 
Haushaltsjahres ergibt sich aus dem Ansatz des Haushaltsjahres und den aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen. Inso-
weit wird auf die Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-Doppik 
– Anlage 11) verwiesen. Die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen sind nachrichtlich in den Teilergebnishaushalten 
(Muster zu § 4 Abs. 4 und § 9 KommHV-Doppik – Anlage 5.1) gesondert darzustellen. 

5 Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und von Sonderposten aus Beiträgen enthalten. Dagegen 
sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich unter Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ zu 
erfassen. 
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6 Hier sind neben sonstigen laufenden zahlungswirksamen Erträgen insbesondere auch nicht zahlungswirksame Buchgewinne aus der 

Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie sonstige nicht zahlungswirk-
same ordentliche Erträge wie z. B. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen enthalten. Die Abgrenzung nach 
§ 2 Abs. 3 KommHV-Doppik bleibt unberührt. 

7 Hier sind zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen (z. B. Zuführung zu Rückstellungen für aktive Beamte) 
enthalten. 

8 Hier sind zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen (z. B. Zuführung zu Rückstellungen für passive 
Beamte) enthalten. 

9 Hier sind sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Abschreibungen von Vermögensgegenständen enthalten, soweit Letztere nicht 
als außerordentlich zu qualifizieren sind. Die Abgrenzung nach § 2 Abs. 3 KommHV-Doppik bleibt unberührt. 

10 Hier sind neben sonstigen laufenden zahlungswirksamen Aufwendungen insbesondere auch nicht zahlungswirksame Buchverluste aus 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen enthalten. Die Abgrenzung nach § 2 Abs. 3 KommHV-Doppik bleibt unberührt. 

11 In Position 21 ist die Summe der aus Vorjahren vorgetragenen Jahresergebnisse aufzuführen. In den Positionen 22 bis 24 sind – nach 
Jahren getrennt – die Fehlbeträge aus den drei vorangegangenen Haushaltsjahren in der Höhe darzustellen, in der sie nach Maßgabe 
des § 24 KommHV-Doppik im laufenden Haushaltsjahr abzudecken sind. 
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Anlage 4 
Muster zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik 

 
Finanzhaushalt 

 
 

Ein- und Auszahlungsarten
1
 

Ergebnis 
des  

Vorvor-
jahres 

Ansatz 
des  
Vor-

jahres2 

Ansatz 
des  

Hauhalts- 
jahres3 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 1 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 2 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
8 

 Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

      

S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 (= Zeilen 1 bis 8) 

      

9 
10 
11 
12 
13 

 
14 

- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

      

S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 (= Zeilen 9 bis 14) 

      

S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 (= Saldo S1 und S2) 

      

15 
16 

 
17 
18 

 
19 

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten  
 für Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen4 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- 
 vermögen5 
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit6 

      

S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 (= Zeilen 15 bis 19) 

      

20 
 

21 
22 

 
23 
24 
25 

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und  
 Gebäuden7 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen8 
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und 
 beweglichem Sachvermögen9 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen10 
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen11 
- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit12

 

      

S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 (= Zeilen 20 bis 25) 

      

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)       

S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag  
 (= Saldo S3 und S6) 

      

26a 
26b 

 
26c 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten13 
+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich 
 vergleichbaren Vorgängen 
+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von 
   Krediten 

      

S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Zeilen 26a bis 26c) 

      

27a 
27b 

 

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme  
 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 

      

S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Zeilen 27a und 27b) 

      

S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)       

S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 (= Saldo S7 und S10) 
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Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
des  

Vorvor-
jahres 

Ansatz 
des  
Vor-

jahres 

Ansatz 
des  

Hauhalts- 
jahres 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 1 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 2 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln14 

S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende 
 des Haushaltsjahres = Liquide Mittel  
 (= S11 und Zeile 28) 

29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger 
 Liquiditätsreserven15

 

S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven 
 (= S12 und Zeile 29) 

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Konto Bezeichnung 

792...4 Umschuldung 

792...5 ordentliche Tilgung 

792...6 außerordentliche Tilgung 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Die im Muster ausgewiesenen Positionen sind aggregierte Größen, die sich aus einzelnen Konten des KommKR ergeben. 

2 In Spalte 2 ist als Ansatz des Vorjahres der Haushaltsansatz nach dem Haushaltsplan unter Berücksichtigung von Änderungen durch 
Nachtragshaushaltspläne (Art. 68 GO, § 8 KommHV-Doppik) anzugeben. 

3 In Spalte 3 ist ausschließlich der Ansatz des Haushaltsjahres darzustellen. Die ggf. hiervon abweichende Gesamtermächtigung des 
Haushaltsjahres ergibt sich aus dem Ansatz des Haushaltsjahres und den aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen. Inso-
weit wird auf die Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-Doppik 
– Anlage 11) verwiesen. Die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen sind nachrichtlich in den Teilfinanzhaushalten (Mus-
ter zu § 4 Abs. 5 und § 9 KommHV-Doppik – Anlage 5.2) gesondert darzustellen. 

4 Hier sind Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände sowie aus der Veräußerung beweglicher und unbe-
weglicher Vermögensgegenstände des Sachvermögens enthalten. Auch Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten und bebauten 
Grundstücken, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen und daher dem Umlaufvermögen zuzuordnen 
sind (sog. Vorratsgrundstücke), begründen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend zählen Auszahlungen für den Erwerb 
von Vorratsgrundstücken zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (vgl. Inhalt zu den Kontenarten 158, 682 und 782 der ZuVo-
KommKR). 

5 Hier sind nur Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen enthalten. Ausleihungen sind zwar Finanzanlagen; ihre Rückzah-
lung wird jedoch in Zeile 19 gesondert ausgewiesen. Die Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens stellt keine Desinvesti-
tion dar. 

6 Hier sind Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, aus dem Rückfluss von Ausleihungen (Tilgungen der Schuldner) und 
aus dem Rückfluss von Anzahlungen (auf Investitionen) enthalten. 

7 Hier sind Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche 
Anlagen des Infrastrukturvermögens enthalten. Auch Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken, die 
nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen und daher dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind (sog. Vorrats-
grundstücke), begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend zählen Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorrats-
grundstücken zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (vgl. Inhalt zu den Kontenarten 158, 682 und 782 der ZuVoKommKR). 

8 Hier sind Herstellungskosten für Gebäude, bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens 
enthalten. 

9 Hier sind Anschaffungskosten für immaterielle Vermögensgegenstände aufzunehmen, soweit es sich nicht um Auszahlungen für Investi-
tionsförderungsmaßnahmen im Sinne des § 98 Nr. 39 KommHV-Doppik handelt, die gesondert unter Zeile 24 auszuweisen sind; dane-
ben sind hier Anschaffungskosten für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens enthalten. 

10 Hier sind nur die Anschaffungskosten von Finanzanlagen enthalten. Zwar zählen auch Ausleihungen zu Finanzanlagen; Auszahlungen 
für Ausleihungen werden jedoch gesondert unter Zeile 25 ausgewiesen. Die Geldanlage in Wertpapieren des Umlaufvermögens stellt 
keine Investition im Sinne des Art. 71 Abs. 1 GO dar. 

11 Hier sind auch die örtliche Beteiligung nach Art. 10b Abs. 2 FAG sowie Investitionskostenumlagen auszuweisen. 

12 Hier sind nur Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Dritte enthalten. 

13 Hier sind nur Kredite im Sinne des Art. 71 Abs. 1 GO enthalten. Die Entwicklung der Kassenkredite (Liquiditätskredite) im Sinne des 
Art. 73 GO ist in der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik – Anlage 7) 
gesondert darzustellen. 

14 Hier ist der Bank- und Kassenbestand auszuweisen (siehe auch Kontengruppe 18 des KommKR). 

15 Hier ist der wertmäßige Bestand der Wertpapiere des Umlaufvermögens auszuweisen (= sonstige Liquiditätsreserven). Diese bilden 
zusammen mit den liquiden Mitteln aus Einlagen bei Banken und Kreditinstituten die Liquiditätsreserven, die als Geldanlagen im Sinne 
des Art. 74 Abs. 2 Satz 2 GO im Rahmen des Liquiditätsmanagements angelegt oder aufgelöst werden. 
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Anlage 5 
Muster zu § 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik 

 
Teilhaushalt (Bezeichnung) 

 

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-)Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Gemeinde-
ratsbeschluss mit Datum): 

 

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe: 

 

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik) 

 

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik) 

 

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik) 

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit: 

5.2 Verantwortliche Person(en): 

5.3 Mitarbeiter: 

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster zu § 5 KommHV-Doppik – Anlage 12 Nr. II): 

Hauptproduktbereich 
Produktbereich 
Produktgruppe 

Produkt  

Beamte 

Wahl- 
beamte 

Einteilung der Kopfspalte nach den  
Besoldungsgruppen 

Erläuterungen 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

Insgesamt       

 Arbeitnehmer 

 Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen Erläuterungen 

       

       

       

       

       

Insgesamt       

6. Budgetregeln 

 

7. Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen 

 

8. Sonstige Erläuterungen: 

 

 
 
Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert (§ 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik), ist 
dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen als Anla-
ge beizufügen (§ 4 Abs. 6 KommHV-Doppik). 
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Anlage 5.1 
Muster zu § 4 Abs. 4 und § 9 KommHV-Doppik 

 
Teilergebnishaushalt1 

 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
des 

Vorvor-
jahres 

Ansatz 
des  
Vor-

jahres 

Gesamtermächtigung des 
Haushaltsjahres2 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 1 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 2 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 3 

Ansatz über- 
tragen3 

Gesamt 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3  3a 3b 4 5 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfererträge 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+ Auflösung von Sonderposten 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige ordentliche Erträge 
+ Aktivierte Eigenleistungen 
+/- Bestandsveränderungen 

        

S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)         

11 
12 
13 
14 
15 
16 

- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 

        

S2 = Ordentliche Aufwendungen  
 (= Zeilen 11 bis 16) 

        

S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- 
 keit (= Saldo S1 und S2) 

        

17 
18 

+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

        

S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)         

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)         

19 
20 

+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen  

        

S6 = Außerordentliches Ergebnis 
 (= Saldo Zeilen 19 und 20) 

        

S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen  
 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 

        

21 
22 

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
- Aufwendungen aus internen Leistungs- 
 beziehungen 

        

S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 
 (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) 

        

Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation
4 

23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und  
 bilanzieller Abschreibung 

        

24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen  
 und effektiven Schuldzinsen 

        

25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- 
 kalkulation und Teilergebnishaushalt 

        

S9 = Saldo der Gebührenkalkulation 
 (= Saldo Zeilen 23 bis 25) 

        

 

                                                 
1 Auf die Fußnoten 1 bis 10 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 3) wird verwiesen. 

2 Die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ergibt sich aus dem Ansatz des Haushaltsjahres und den aus Vorjahren übertragenen 
Haushaltsermächtigungen. Insoweit wird auf die Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Muster zu 
§ 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-Doppik – Anlage 11) verwiesen. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen sind nachrichtlich in den Teil-
ergebnishaushalten gesondert darzustellen. 

3 Hier sind nachrichtlich die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen darzustellen. Soweit diese zum Zeitpunkt der Haus-
haltsplanung noch nicht bzw. nicht endgültig bezifferbar sind, kann auf die Darstellung verzichtet werden; ggf. sind sie sorgfältig zu 
schätzen. Auf die Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-
Doppik – Anlage 11) wird verwiesen. § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik bleibt unberührt. 

4 Die nachrichtlichen Angaben sind nur bei gebührenfinanzierten Teilhaushalten erforderlich. 
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Anlage 5.2 
Muster zu § 4 Abs. 5 und § 9 KommHV-Doppik 

 
Teilfinanzhaushalt1, 2 

 

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
des 

Vorvor-
jahres 

Ansatz 
des 
Vor-

jahres 

Gesamtermächtigung des 
Haushaltsjahres3 

Verpflich-
tungs- 

ermächti-
gungen 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 1 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 2 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 3 

Ansatz über- 
tragen4 

Gesamt 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 3a 3b 4 5 6 7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
8 

 Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

         

S1 = Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 

         

9 
10 
11 

 
12 
13 

 
14 

- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und  
 Dienstleistungen 
- Transferauszahlungen  
- Sonstige Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

         

S2 = Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) 

         

S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 (= Saldo S1 und S2) 

         

15 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 
 Entgelten für Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 
 Sachvermögen  
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 
 Finanzvermögen 
+ Einzahlungen für sonstige Investitions- 
 tätigkeit  

         

S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 (= Zeilen 15 bis 19) 

         

20 
 

21 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

- Auszahlungen für den Erwerb von  
 Grundstücken und Gebäuden  
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von immate- 
 riellem und beweglichem Sachvermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von  
 Finanzvermögen 
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- 
 maßnahmen 
- Auszahlungen für sonstige Investitions- 
 tätigkeit  

         

S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 (= Zeilen 20 bis 25) 

         

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 
 (= Saldo S4 und S5) 

         

S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ 
 -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) 
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Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
des 

Vorvor-
jahres 

Ansatz 
des 
Vor-

jahres 

Gesamtermächtigung des 
Haushaltsjahres 

Verpflich-
tungs- 

ermächti-
gungen 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 1 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 2 

Planung 
Haus-

haltsjahr 
+ 3 

Ansatz über- 
tragen 

Gesamt 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 3a 3b 4 5 6 7 

26a 
 

26b 
 
 

26c 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von 
 Krediten  
+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme 
 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
 und inneren Darlehen 
+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur 
 Tilgung von Krediten 

         

S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Zeilen 26a bis 26c) 

         

27a 
27b 

 

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
- Auszahlungen für die Tilgung von der 
 Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleich- 
 baren Vorgängen und die Tilgung innerer 
 Darlehen 

         

S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig- 
 keit (= Zeilen 27a und 27b) 

         

S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Saldo S8 und S9) 

         

S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 (= Saldo S7 und S10)

5
 

         

28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an 
 Finanzmitteln 

S12 = voraussichtlicher Bestand an  
 Finanzmitteln am Ende des  
 Haushaltsjahres = Liquide Mittel  
 (= S11 und Zeile 28) 

29 + voraussichtlicher Anfangsbestand  
 sonstiger Liquiditätsreserven 

S13 = voraussichtlicher Endbestand an  
 Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Auf die Fußnoten 1 bis 15 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4) wird verwiesen. 

2  Nach § 4 Abs. 5 Satz 2 KommHV-Doppik richtet sich die Darstellung der Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 14 und Nr. 26 
und 27 KommHV-Doppik auf der Ebene der Teilfinanzhaushalte nach den örtlichen Verhältnissen, weshalb auf ihre Darstellung ggf. 
verzichtet werden kann. 

3  Die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ergibt sich aus dem Ansatz des Haushaltsjahres und den aus Vorjahren übertragenen 
Haushaltsermächtigungen. Insoweit wird auf die Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Muster zu 
§ 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-Doppik – Anlage 11) verwiesen. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen sind nachrichtlich in den Teil-
finanzhaushalten gesondert darzustellen. 

4  Hier sind nachrichtlich die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen darzustellen. Soweit diese zum Zeitpunkt der 
Haushaltsplanung noch nicht bzw. nicht endgültig bezifferbar sind, kann auf die Darstellung verzichtet werden; ggf. sind sie sorgfältig zu 
schätzen. Auf die Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-
Doppik – Anlage 11) wird verwiesen. § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik bleibt unberührt. 

5 Die Zeilen 28 bis S13 sind nicht für alle Teilfinanzhaushalte verbindlich, da sie nur das Liquiditätsmanagement des Teilhaushalts 
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ betreffen sollten (vgl. Produktgruppe 612 des KommPrR). Sie können jedoch nachrichtlich ausgewiesen 
werden. Diese Zeilen dienen insbesondere zur Darstellung der Deckung von Finanzmittelfehlbeträgen durch Einzahlungen aus der 
Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens (= sonstige Liquiditätsreserven). 
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Anlage 7 
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik 

 
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 
 

Bezeichnung Bezug1 Ausgewiesen unter 
Vor- 
vor-
jahr2 

Vor- 
jahr3 

HH- 
Plan4  

HH- 
Plan 
+15  

HH- 
Plan 
+25  

HH- 
Plan 
+35 

   Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 

   1 2 3 4 5 6 

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 abzüglich  

Finanz- 
haushalt 

Saldo 3       

1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte  
 Auszahlungen6 (-)  

Teilfinanz-
haushalte 

–       

1.2 Bedarfszuweisungen  
 ohne Stabilisierungshilfen (-) 

Konto 6121       

1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)  
 zuzüglich 

Konten 792x7 
(davon nur entspre-
chender Teilbetrag) 

      

1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) Kontenart 686       

1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) Konto 68119       

2. Bereinigtes Zahlungsergebnis 
Saldo Nrn. 1  

bis 1.5 
       

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt8 

3. Auszahlungen für den Erwerb von immate- 
 riellem und beweglichem Sachvermögen 

Finanz-
haushalt 

Zeile 22       

4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an  
 Straßen 

Konto 
Produktgr. 

78512 
541 bis 544 

      

5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen 
 und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen 
 an Straßen 

Konten 
Produktgr. 

681x, 688x 
541 bis 544 

      

6. Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 
792x 

(davon nur entspre-
chender Teilbetrag) 

      

7. Tilgung zur Umschuldung Konten 
792x 

(davon nur entspre-
chender Teilbetrag) 

      

8. Einzahlungen aus der Veräußerung von  
 Sachvermögen  

Finanz-
haushalt 

Zeile 17       

9. Einzahlungen aus der Veräußerung von  
 Finanzanlagen  

Finanz-
haushalt 

Zeile 18       

10. Einzahlungen aus der Verminderung von  
 Liquiditätsreserven9 

Konten 699x       

11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für  
 die Abtretung von Grundstücken 

Konten 782x 
(davon nur entspre-
chender Teilbetrag) 

      

12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Konten 782x, 783x 
(davon nur entspre-
chender Teilbetrag) 

      

13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und  
 Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 

Konten 782x 
(davon nur entspre-
chender Teilbetrag) 
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Bezeichnung Bezug Ausgewiesen unter 
Vor- 

vorjahr 
Vor- 
jahr 

HH- 
Plan  

HH- 
Plan 
+1 

HH- 
Plan 
+2  

HH- 
Plan 
+3 

   Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 

   1 2 3 4 5 6 

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt10 

14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und Sachanlagen 
 abzüglich 

Kontenart 571       

14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
aus Zuwendungen (-) 

Kontenart 416       

14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) 

Kontenart 437       

15. Nettoabschreibungen 
Saldo 14  
bis 14.2 

       

16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensio-
nen und ähnliche Verpflichtungen  
 zuzüglich 

Kontenart 505 bis 507, 515 bis 
517 

      

16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) Konten u. a. 54922 
(davon nur entspre-
chender Teilbetrag) 

      

16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 
(+) 
 abzüglich 

Kontenart / 
Konten 

508, 509, 53722, 
54922 

      

16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellun-
gen (-) 

Konten 4582x       

17. Nettozuführung zu Rückstellungen 
Saldo 16  
bis 16.3 

       

18.11 Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich Kontenart 454, 455       

19.11 Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich Kontenart 547        

20.11 Außerplanmäßige Abschreibungen (or-
dentlich) – davon 
 auf immaterielle Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen 
 auf Finanzanlagen 
 auf Forderungen 
 auf sonstiges Umlaufvermögen 

Kontenart 
 

Kontenart 
 

Kontenart 
Konto 

Konten 

572, 573, 574 
 

574 
 

572 
5732 

5731, 5739 

      

21.11 Außerordentliche Erträge – davon 
 Buchgewinne aus immateriellen Vermögensge-
genständen und Sachanlagen 
 Buchgewinne aus Finanzanlagen 
 Buchgewinne aus Umlaufvermögen 
 Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentli-
che Erträge  
 Zahlungswirksame außerordentliche Erträge  

Ergebnis-
haushalt 
Konten 
Konto 
Konto 
Konto 

 
Konto 

Zeile 19 
 

4911, 4912 
4913 
4914 
4922 

 
4921 

      

22.11 Außerordentliche Aufwendungen – davon 
 Buchverluste aus immateriellen Vermögensge-
genständen und Sachanlagen 
 Buchverluste aus Finanzanlagen 
 Buchverluste aus Umlaufvermögen 
 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-
genstände und Sachanlagen 
 Abschreibungen auf Finanzanlagen 
 Abschreibungen auf Umlaufvermögen 
 Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentli-
che Aufwendungen 
 Zahlungswirksame außerordentliche 
 Aufwendungen 

Ergebnis-
haushalt 
Konten 
Konto 
Konto 

Konten 
 

Konto 
Konto 
Konto 

 
Konto 

Zeile 20 
 

5911, 5912 
5913 
5914 

59221, 59222 
 

59223 
59224 
59225 

 
5921 
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Bezeichnung Bezug Ausgewiesen unter 
Vor- 
vor-
jahr 

Vor- 
jahr 

HH- 
Plan  

HH- 
Plan 
+1 

HH- 
Plan 
+2  

HH- 
Plan 
+3 

   Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 

   1 2 3 4 5 6 

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich12 

23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis 
Saldo 7 

      

24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Kontenart 
Rücklagenübersicht  

Bilanz 
Eigenkapitalübersicht 

201 
Spalten 1, 2, 4 

 
Spalten 1 bis 4, 6 

      

25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam 
 aufzulösenden Zuwendungen 

Kontenart 
Rücklagenübersicht  

Bilanz 
Eigenkapitalübersicht 

202 
Spalten 1, 2, 4 

 
Spalten 1 bis 4, 6 

      

26. Ergebnisrücklagen Kontenart 
Rücklagenübersicht  

Bilanz 
Eigenkapitalübersicht 

203 
Spalten 1, 2, 4 

 
Spalten 1 bis 4, 6 

      

27. Ergebnisvortrag Kontenart 
Rücklagenübersicht  

Bilanz 
Eigenkapitalübersicht 

204 
Spalten 1, 2, 4 

 
Spalten 1 bis 4, 6 

      

28. nicht aufzulösende Sonderposten13 Konten 
Bilanz 

2311, 2321       

29. aufzulösende Sonderposten14 Konten 
Bilanz 

2312, 2322, 2331, 
2341, 2342 

      

30. Liquiditätsreserven 
 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 davon Geldanlagen bei Banken und Kre-
ditinstituten 

Konten 142, 181, 182 
142 

181, 182 

      

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des 
Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen 

 

31. Entwicklung der Kassenkredite 

Im Vorjahr: 

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: _________ Tsd. € 

 
Jan 

Tsd. € 

Feb 

Tsd. € 

März 

Tsd. € 

Apr 

Tsd. € 

Mai 

Tsd. € 

Jun 

Tsd. € 

Jul 

Tsd. € 

Aug 

Tsd. € 

Sep 

Tsd. € 

Okt 

Tsd. € 

Nov 

Tsd. € 

Dez 

Tsd. € 

Durchschnitt 

Tsd. € 

Maximaler Betrag 
             

Niedrigste  

Ausschöpfung 

             

Durchschnittliche 

Inanspruchnahme15 

             

 

Im Vorvorjahr: 

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: _________ Tsd. € 

 
Jan 

Tsd. € 

Feb 

Tsd. € 

März 

 Tsd. € 

Apr 

Tsd. € 

Mai 

Tsd. € 

Jun 

Tsd. € 

Jul 

Tsd. € 

Aug 

Tsd. € 

Sep 

Tsd. € 

Okt 

Tsd. € 

Nov 

Tsd. € 

Dez 

Tsd. € 

Durchschnitt 

Tsd. € 

Maximaler Betrag 
             

Niedrigste  

Ausschöpfung 

             

Durchschnittliche 

Inanspruchnahme15 
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1 Die Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit nehmen auf die Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) bzw. den Jahresab-

schluss (Ergebnis- und Finanzrechnung) Bezug und berücksichtigen neben den Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch wesentliche Bestands-
veränderungen der Vermögensrechnung (Bilanz). Insoweit ist es erforderlich, über die aggregierten Positionen des Ergebnis- und Finanz-
haushalts hinaus einzelne Kontenbewegungen einzubeziehen. Soweit sich die Angaben aus Konten bestimmter Produktbereiche bzw. Pro-
duktgruppen ergeben, ist dies zu berücksichtigen. Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit fokussiert damit nicht al-
lein auf wesentliche Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts, sondern soll über die Angaben zu einzelnen Zahlungs- und Erfolgsgrö-
ßen auch deren Aussagewert in zusammenfassender Darstellung erhöhen. Im Übrigen ergeben sich diese Informationen auch aus den 
Teilhaushalten und den weiteren Anlagen, Übersichten und Erläuterungen zur Haushaltsplanung und zum Jahresabschluss. 

2 Ergebnis des letzten Jahresabschlusses (Vorvorjahr des Haushaltsjahres). 

3 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik). 

4 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres. 

5 Ansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung für die darauf folgenden Haushaltsjahre. 

6 Hier sind insbesondere abzusetzen 

– die Überschüsse fiduziarischer Stiftungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit diese im Gesamthaushalt der Kommune enthalten 
sind und 

– betragsmäßig wesentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Teilhaushalten, die für bestimmte Auszahlungen 
zweckgebunden sind. 

7 Die Eintragungen der mit „x“ gekennzeichneten Konten ergeben sich nicht aus einem bestimmten Konto des KommKR; sie sind vielmehr – 
abhängig von der örtlichen Untergliederung im Kontenplan der Kommune bzw. von systemtechnischen Einstellungen der Software – in die-
sen Konten bzw. der Kontengruppe/-art enthalten. 

8 Dargestellt werden sollen insbesondere 

– der Eigenfinanzierungsanteil an der Anschaffung von beweglichem Vermögen sowie an den bei der Kommune nach Abzug der hierfür 
ggf. erhaltenen Zuwendungen, Beiträge und ähnlichen Entgelte verbleibenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Straßen-
baumaßnahmen (Nrn. 3 bis 5), 

– die außerordentliche Schuldentilgungskraft (Nr. 6) und die Tilgungen zur Umschuldung (Nr. 7), 

– der Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln aus der Desinvestition (Nrn. 8 bis 9) sowie von Liquiditätsreserven (Nr. 10) sowie 

– die zahlungswirksame Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Nrn. 11 bis 13). 

9 Auszuweisen ist die Auflösung von Liquiditätsreserven in Form von Bankeinlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens. Bei unterjähri-
ger Bildung und Auflösung von Liquiditätsreserven ist der Saldo der Auflösung darzustellen.    

10 Dargestellt werden sollen insbesondere 

– die Aufteilung des nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauchs in Nettoabschreibungen (Nrn. 14 bis 15) und Nettozuführungen an 
Rückstellungen (Nrn. 16 bis 17), wobei die Auflösung der Rückstellungen im Regelfall durch ihre zahlungswirksame Inanspruchnahme 
erfolgt und nicht über deren ertragswirksame Auflösung bei (teilweisem) Wegfall des Rückstellungstatbestands, 

– Buchgewinne und -verluste aus der Veräußerung kommunalen Vermögens (Nrn. 18 bis 19); außerordentliche Sachverhalte sind abzu-
grenzen (Nrn. 21 bis 22),  

– außerplanmäßige Abschreibungen (Nr. 20) von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufgrund dauernder Wertminderung 
bzw. von Vermögensgegenständen, die nicht dem planmäßigen Werteverzehr unterliegen (Grundstücke, Kunstgegenstände, Finanzan-
lagen, Wertpapiere des Umlaufvermögens, Vorräte, Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen); außerordentliche Sachverhalte sind 
abzugrenzen (Nr. 22), 

– außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Nrn. 21 bis 22), wobei neben außerordentlichen Buchgewinnen bzw. -verlusten sowie 
außerordentlichen Zu- bzw. Abschreibungen rein zahlungswirksame außerordentliche Ein- und Auszahlungsvorgänge abzugrenzen 
sind (z. B. nachträgliche Schadensregulierung von Versicherungsschäden). 

11 Die Positionen 18 bis 22 können zur Vereinfachung zusammengefasst werden. In diesem Fall sind einmalige Erträge und Aufwendungen zu 
erläutern. 

12 Dargestellt werden sollen insbesondere 

– ergebnisbezogene Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge (Nr. 23) und deren Auswirkung auf die Entwicklung der Bilanzpositionen des 
Eigenkapitals (Nrn. 24 bis 27), 

– die Entwicklung der Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte (Nrn. 28 bis 29). 

13 für Vermögensgegenstände, die keiner Abnutzung unterliegen (z. B. Grundstücke, Kunstgegenstände) 

14 für Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen 

15 Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln: 

Eine Gemeinde schöpft im März 2008 wie folgt ihren Kassenkredit aus:  

 maximaler Betrag:     6 Tage zu 600.000 € 

 niedrigste Ausschöpfung:   17 Tage zu 50.000 € 

 kein Kassenkredit     an 5 Tagen 

 Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen:  70.000 €, 100.000 €, 400.000 € 

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:  

 6 x 600.000 € = 3.600.000 € 

 17 x 50.000 € =    850.000 € 

          70.000 € 

        100.000 € 

  +    400.000 € 

     5.020.000 € 

Durchschnittliche Inanspruchnahme: 5.020.000 € / 31 Tage = 161.935 €  = rund 162.000 € 
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Anlage 8 
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik 

 
Übersicht über die  

aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsplan des Jahres1 

voraussichtlich fällige Auszahlungen2, 3 
in 1.000 Euro 

20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

1 2 3 4 5 6 

20.…      

20….       

20….       

Haushaltsjahr 20….      

Summe4      

Nachrichtlich: 

in der mittelfristigen Finanzplanung 
vorgesehene Kreditaufnahmen  
(ohne Umschuldungskredite) 

     

 
 
 
Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, 

aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. 

2 In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 sind die sich anschließenden Jahre einzutragen. 

3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind 
weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen; es ist darzustellen, dass der künftige Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist (§ 1 
Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 2 KommHV-Doppik). Auf die in diesen Jahren geplanten Kreditaufnahmen ist einzugehen. 

4 Bei Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik) sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag + / - ...“ die Änderungen deutlich gemacht 
werden. 
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Anlage 9 
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik 

 
Übersicht über den 

voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und  
kreditähnlichen Rechtsgeschäften1 sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO 

 

Arten der Verbindlichkeiten  
aus Krediten und  

kreditähnlichen Rechtsgeschäften 

Stand zu 
Beginn 

des Vor-
jahres 

Stand zu 
Beginn 

des Haus-
halts-
jahres 

mit einer Restlaufzeit der  
Verbindlichkeiten von 

Verände-
rung 

im Haus- 
haltsjahr 

+/- 

Stand am 
Ende  

des Haus-
halts-
jahres 

bis zu 
1 Jahr 

1 bis 5 
Jahren 

mehr als 
5 Jahren 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Anleihen (Wertpapierschulden)2        

2. Verbindlichkeiten aus  
 Investitionskrediten3 

       

2.1 vom Bund        

2.2 vom Land        

2.3 von Gemeinden und Gemeinde- 
 verbänden 

       

2.4 von Zweckverbänden u. dgl.        

2.5 von der gesetzlichen Sozialver- 
 sicherung 

       

2.6 von Sondervermögen        

2.7 von verbundenen Unternehmen        

2.8 von Beteiligungen        

2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder 
 rechnungen 

       

2.10 vom Kreditmarkt4        

3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,  
 die Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
 gleichkommen5 

       

3.1 Hypotheken-, Grund- und Renten- 
 schulden 

       

3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang  
 mit Grundstücksgeschäften 

       

3.3 Leasinggeschäfte        

3.4 ÖPP-/PPP-Projekte6        

3.5 Leibrentenverträge        

3.6 Verträge über die Durchführung  
 städtebaulicher Maßnahmen 

       

3.7 Verpflichtung zur Gewährung von  
 Schuldendiensthilfen an Dritte 

       

3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirt- 
 schaftlich gleichkommende Vorgänge 

       

4. Summe der Verbindlichkeiten        

Nachrichtlich: 

1. Innere Darlehen von rechtlich  
 unselbstständigen Einrichtungen 

       

2. Verbindlichkeiten der Sonder- 
 vermögen mit Sonderrechnung  
 sowie fiduziarischen Stiftungen7 

       

2.1 aus Krediten        

2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften        
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Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,  
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –  

voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen 
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten) 

 

Arten der  
Eventualverbindlichkeiten8 

Stand zu Beginn 
des  

Vorjahres 

Stand zu Beginn 
des  

Haushaltsjahres 

Veränderung im 
Haushaltsjahr 

+/- 

Stand am Ende 
des  

Haushaltsjahres 

Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 

1. Bürgschaften9, 10
     

1.1 an Sondervermögen     

1.2 an verbundene Unternehmen     

1.3 an Beteiligungen     

1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich     

1.5 an sonstigen privaten Bereich     

2. Sonstige kreditähnliche Rechts- 
 geschäfte ohne Bilanzierung11 

    

2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5     

3. Weitere Haftungsverhältnisse  
 nach § 75 KommHV-Doppik12, 13     

3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5     

 
 
                                                            
1 In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: 

– in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushalts-
jahr); 

– in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkei-
ten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr 
vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; 

– in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu 
einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; 

– in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch 
Kreditaufnahme und Kredittilgung); 

– in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich 
der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 

2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 
„sonstige Wertpapierschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. 
durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und ge-
sondert als „sonstige Wertpapierschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen). 

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten). 

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinsti-
tute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten. 

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu 
zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in 
Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – 
als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbind-
lichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die 
Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408). 

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben 
(vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert 
darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommu-
ne voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die 
Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaft-
lichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. 
S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff. 
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7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden 

(Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nicht-
rechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales 
Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe 
Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens 
anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen 
kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als 
„Davon-Vermerk“). 

8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind 
Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch ge-
nommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. 
Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risi-
koeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbe-
reichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere 
empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 
1983 (MABl. S. 408).  

9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 

10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haf-
tungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Un-
ternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben 
(z. B. Alternative zu Mietkautionen).  

11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.  

12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Son-
dervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Ver-
bindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei geson-
dert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). 

13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 
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Anlage 10 
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik 

 
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung –  

voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen 
 

Arten der Rücklagen 

Stand zu Beginn 
des Vorjahres 

Stand zu Beginn 
des Haushalts-

jahres 

Veränderung 
im Haushaltsjahr 

+/- 

Stand nach  
Ablauf des  

Haushaltsjahres 

Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 

1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)     

2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam  
 aufzulösenden Zuwendungen 

    

3. Ergebnisrücklagen     

4. Ergebnisvortrag     

5. Summe = Eigenkapital     

 
 

Arten der Rückstellungen
1
 

Stand zu Beginn 
des Vorjahres 

Stand zu Beginn 
des Haushalts-

jahres 

Veränderung 
im Haushaltsjahr 

+/- 

Stand nach  
Ablauf des  

Haushaltsjahres 

Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 

1. Rückstellungen für Pensionen und  
 ähnliche Verpflichtungen 

    

1.1 Rückstellungen für Pensionen und  
 Beihilfen 

    

1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit  
 und ähnliche Maßnahmen 

    

2. Umweltrückstellungen     

3. Instandhaltungsrückstellungen     

4. Rückstellungen im Rahmen  
 des Finanzausgleichs und  
 von Steuerschuldverhältnissen 

    

5. Rückstellungen für drohende  
 Verpflichtungen aus Bürgschaften,  
 Gewährverträgen und anhängigen  
 Gerichts- und Widerspruchs- 
 verfahren 

    

6. Sonstige Rückstellungen
2
     

7. Summe aller Rückstellungen     

 

                                                 
1 Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Pla-

nung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres“ sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjah-
res“. 

2 Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie 
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonsti-
ge Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem KommKR nach Arten zu untergliedern und zu erläutern. 
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Anlage 11 
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6  

und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik  
i. V. m. § 21 KommHV-Doppik 

 
Übersicht über die  

aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen1 
 
 
 

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen 
 

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen 

Teilhaushalt/Produktgruppe Übertrag aus dem Vorjahr / auf 
das folgende Haushaltsjahr1 

davon 
gebunden2 

davon 
frei verfügbar2 

Nr. 
Teilhaushalt/ 

Produktgruppe 
Konto/ 

Bezeichnung Euro Euro Euro 

1      

2      

3      

4      

…      

Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:    

 
 
 

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit3 

Teilhaushalt/Produktgruppe Übertrag aus dem Vorjahr / auf 
das folgende Haushaltsjahr1 

davon 
gebunden2 

davon 
frei verfügbar2 

Nr. 
Teilhaushalt/ 

Produktgruppe 
Konto/ 

Bezeichnung Euro Euro Euro 

1      

2      

3      

4      

…      

Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:    
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Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen 

Teilhaushalt/Produktgruppe Übertrag aus dem Vorjahr / auf 
das folgende Haushaltsjahr1 

davon 
gebunden2 

davon 
frei verfügbar2 

Nr. 
Teilhaushalt/ 

Produktgruppe 
Konto/ 

Bezeichnung Euro Euro Euro 

1      

2      

3      

4      

…      

Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:    

 
 

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen  
(Übertragung von Kreditermächtigungen) 

 
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen 

Teilhaushalt/Produktgruppe Übertrag aus dem Vorjahr / auf 
das folgende Haushaltsjahr1 

davon 
gebunden2 

davon 
frei verfügbar2 

Nr. 
Teilhaushalt/ 

Produktgruppe 
Konto/ 

Bezeichnung Euro Euro Euro 

1      

2      

3      

4      

…      

Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:    

 
 

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik 
 

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt: 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt: 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                 
1 Nichtzutreffendes bitte streichen. 

2 Die Spalten „davon gebunden“ und „davon frei verfügbar“ sind fakultativ. 

3 Die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit“ ist fakultativ. Sie dient in erster Linie der Darstellung der aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwen-
dungen resultierenden Liquiditätsbelastung im Haushaltsjahr bzw. im Folgejahr. Auf die Aufstellung kann insbesondere verzichtet wer-
den, wenn nur Haushaltsermächtigungen für zahlungswirksame Aufwendungen übertragen werden und die Eintragung betragsmäßig mit 
der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt. 
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Anlage 14 
Muster zu § 85 KommHV-Doppik 

 
Vermögensrechnung (Bilanz)1 

 

AKTIVA PASSIVA 

A. 

 I. 
 1. 
 2. 
 3. 

 II. 
 1. 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
 2. 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
 f) 
 g) 
 
 h) 
 3. 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
 f) 
 g) 
 h) 
 i) 
 4. 
 5. 
 a) 
 b) 
 6. 
 7. 
 8. 

 III. 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 5. 

Anlagevermögen 

Immaterielle Vermögensgegenstände 
Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte 
Geleistete Zuwendungen für Investitionen 
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

Sachanlagen 
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
Grünflächen 
Ackerland und Ähnliches 
Wald und Forsten 
Sonstige unbebaute Grundstücke 
Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken 
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
Grundstücke mit Wohnbauten 
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 
Grundstücke mit Schulen 
Grundstücke mit Kulturanlagen 
Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen 
Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen 
Grundstücke mit sonstigen Dienst- und  
Betriebsgebäuden 
Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken 
Infrastrukturvermögen 
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen 
Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä. 
Energieversorgungsanlagen 
Wasserversorgungsanlagen 
Abfallentsorgungsanlagen 
Abwasserbeseitigungsanlagen 
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 
Sonstiges Infrastrukturvermögen 
Bauten auf fremdem Grund und Boden 
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 
Kunstgegenstände 
Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) 
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Finanzanlagen 
Sondervermögen 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
Beteiligungen 
Ausleihungen 
Ausleihungen an Sondervermögen 
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
Ausleihungen an Beteiligungen 
Sonstige Ausleihungen 
Wertpapiere des Anlagevermögens 

A. 

 I. 

 II. 
 

 III. 

 IV. 

 V. 

Eigenkapital 

Allgemeine Rücklage (Nettoposition) 

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden 
Zuwendungen 

Ergebnisrücklagen 

Ergebnisvortrag 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Summe Eigenkapital 

B. 

 I. 
 a) 
 b) 

 II. 
 a) 
 b) 

 III. 

 IV. 

 V. 

Sonderposten 

Sonderposten aus Zuwendungen 
Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen 
Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen 

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen 
Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen 

Sonstige Sonderposten 

Gebührenausgleich 

Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse 

Summe Sonderposten 

C. 

 I. 
 
 1. 
 2. 

 II. 
 a) 
 
 b) 

 III. 

 IV. 
 
 a) 
 b) 

 V. 
 
 
 
 a) 
 b) 
 c) 

 VI. 
 a) 
 
 b) 
 c) 
 d) 
 
 e) 

Rückstellungen 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich-
tungen 
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen 
Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. 

Umweltrückstellungen 
Rückstellungen für Rekultivierung und  
Nachsorgeverpflichtung 
Rückstellungen für Altlastensanierung 

Instandhaltungsrückstellungen 

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und 
von Steuerschuldverhältnissen 
Finanzausgleichsrückstellungen 
Steuerrückstellungen 

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 
Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten 
Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und 
Widerspruchsverfahren 
Rückstellungen für Bürgschaften 
Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä. 
Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren 

Sonstige Rückstellungen 
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 
und Überstunden 
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 
Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften 
Rückstellungen für latente Steuern 

Summe Anlagevermögen Summe Rückstellungen 

  

                                                 
1 Die mit Großbuchstaben und Ziffern ausgewiesenen Bilanzpositionen stellen die bilanzielle Mindestgliederung dar. Die mit Klein-

buchstaben gekennzeichneten Bilanzpositionen sind fakultativ, d. h. diese Untergliederung richtet sich nach den örtlichen Verhältnis-
sen. Soweit in der Bilanzdarstellung auf diese Untergliederungen verzichtet wird, bilden diese Positionen die Mindestgliederung für die 
Erläuterungen zu den Bilanzpositionen im Anhang (§ 86 KommHV-Doppik). Eine tiefere Untergliederung der Bilanzpositionen in An-
lehnung an den KommKR ist möglich, soweit dies örtlich notwendig oder sachdienlich ist. § 80 Abs. 5 und 6 KommHV-Doppik bleibt un-
berührt. 
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AKTIVA PASSIVA 

B. 

 I. 
 a) 
 b) 
 
 c) 
 d) 
 e) 

 II. 
 1. 
  
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
 2. 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 
 e) 
 
 3. 

 III. 

 IV. 
 a) 
 b) 

Umlaufvermögen 

Vorräte 
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren 
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeug-
nisse und Leistungen 
Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)2 
Sonstige Vorräte 
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 
Transferleistungen 
Gebührenforderungen 
Beitragsforderungen 
Steuerforderungen 
Forderungen aus Transferleistungen 
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
Privatrechtliche Forderungen 
Forderungen gegenüber Sondervermögen 
Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 
Forderungen gegenüber Beteiligungen 
Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten  
Bereich 
Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen 
Bereich 
Sonstige Vermögensgegenstände 

Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Liquide Mittel 
Einlagen bei Banken und Kreditinstituten 
Bargeld / Kassenbestand 

D. 

 I. 

 II. 
 a) 
 b) 
 c) 
 
 d) 
 
 e) 
 
 f) 
 
 g) 
 
 h) 
 i) 
 
 j) 
 

 III. 
a bis j 

 IV. 
 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 
 f) 
 g) 
 h) 
 

 V. 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 

 VI. 
 a) 
 b) 
 VII. 
 a) 
 
 b) 

Verbindlichkeiten 

Anleihen 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckver-
bänden u. dgl. 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzli-
chen Sozialversicherung 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sonderver-
mögen 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen 
Unternehmen 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen 
öffentlichen Sonderrechnungen 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt 
und sonstigen in- und ausländischen Bereichen 

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
siehe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen 
Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften 
Leasinggeschäfte u. Ä. 
ÖPP-/PPP-Projekte 
Leibrentenverträge 
Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 
Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 
Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende 
Vorgänge 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen 
Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen 
Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen 
Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich 
Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich 

Sonstige Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung 
von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem 
Bereich 

Summe Umlaufvermögen Summe Verbindlichkeiten 

C. 
D. 
E. 
F. 

Aktive Rechnungsabgrenzung 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)

3 
Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhand-
vermögen)

4
 

E. 
F. 
G. 

Passive Rechnungsabgrenzung 
Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)

3 
Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)

4
 

Summe Aktiva (Bilanzsumme) Summe Passiva (Bilanzsumme) 

                                                 
2 „Vorratsgrundstücke“ werden bilanziell dem Umlaufvermögen zugeordnet, ansonsten aber haushaltsrechtlich wie Anlagevermögen 

behandelt. 

3 Die von der Gemeinde verwalteten, als Sondervermögen konstituierten nichtrechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen werden bilanziell 
nicht als Finanzanlage ausgewiesen. Vielmehr sind die Aktiva und Passiva dieser Stiftungen in der Vermögensrechnung (Bilanz) be-
tragsmäßig jeweils in einer Summe auf der Aktivseite unter der Bilanzposition E „Treuhandvermögen“ und auf der Passivseite unter der 
Bilanzposition F „Treuhandkapital“ auszuweisen (siehe hierzu auch die gesonderten Konten der Kontengruppe 84 des KommKR). Von 
dieser aggregierten bilanziellen Darstellung bleibt unberührt, dass die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen dieser Stiftungen als Teil-
rechnungen im Sinne des § 84 KommHV-Doppik Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses sind (siehe Produktbereich 71 des 
KommPrR). In den Anhang sind gesonderte Angaben zu diesen Stiftungen im Sinne des § 86 Abs. 1 KommHV-Doppik aufzunehmen 
und die Stiftungsergebnisse entsprechend zu erläutern. 

4 Das an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergebene kommunale 
Vermögen (Sanierungstreuhandvermögen) und das Treuhandkapital sind in Höhe der in der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders 
nachgewiesenen Bilanzsumme in der kommunalen Vermögensrechnung (Bilanz) betragsmäßig jeweils in einer Summe auf der Aktivsei-
te unter der Bilanzposition F „Vergabe Treuhandvermögen“ und auf der Passivseite unter der Bilanzposition G „Vergabe Treuhandkapi-
tal“ auszuweisen (siehe hierzu auch die gesonderten Konten der Kontengruppe 85 des KommKR). In den Anhang sind gesonderte An-
gaben zum vergebenen Treuhandvermögen im Sinne des § 86 Abs. 1 KommHV-Doppik aufzunehmen und die Jahresergebnisse an-
hand der Jahresabschlüsse des Sanierungstreuhänders entsprechend zu erläutern. 
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Anlage 16 
Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik 

 
Forderungsübersicht des Jahresabschlusses1 

 

Arten der Forderungen 

Stand zu 
Beginn des 
Haushalts-

jahres 

Veränderung 
im  

Haushaltsjahr 
+/- 

Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 
mit einer Restlaufzeit von 

Stand am 
Ende des 

Haushalts-
jahres bis zu  

1 Jahr 
1 bis 5  
Jahren 

mehr als  
5 Jahren 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

1. Öffentlich-rechtliche 
Forderungen 

      

1.1 Gebührenforderungen       

1.2 Beitragsforderungen       

1.3 Steuerforderungen       

1.4 Forderungen aus 
Transferleistungen 

      

1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche
 Forderungen 

      

2. Privatrechtliche Forderungen       

2.1 Forderungen gegenüber 
 Sondervermögen 

      

2.2 Forderungen gegenüber 
 verbundenen Unternehmen 

      

2.3 Forderungen gegenüber 
 Beteiligungen 

      

2.4 Forderungen gegenüber dem 
 sonstigen privaten Bereich 

      

2.5 Forderungen gegenüber dem 
 sonstigen öffentlichen Bereich 

      

3. Sonstige Forderungen und 
 sonstige Vermögensgegen-
 stände 

      

4. Summe aller Forderungen       
 

                                                 
1 In der Forderungsübersicht des Jahresabschlusses nach § 86 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik sind auszuweisen: 

– in Spalte 1 der Stand der Forderungen zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser muss mit dem Endstand der Forderungen zum 
31. Dezember des Vorjahres übereinstimmen; 

– in Spalte 2 der Saldo aus den Forderungszu- und -abgängen während des Haushaltsjahres; 

– in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu 
einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; 

– in Spalte 6 der Stand der Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres. 
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Anlage 17 
Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik 

 
Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 

 

Eigenkapital
1
 

Stand nach Ablauf Haushaltsjahres 
Veränderung 
im Haushalts-

jahr 
+/- 

Stand nach  
Ablauf des  
Haushalts-

jahres 20… 20… 20… 20… 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)       

2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam  
 aufzulösenden Zuwendungen 

      

3. Ergebnisrücklagen       

4. Ergebnisvortrag       

5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag       

6. Summe = Eigenkapital       

 

                                                 
1 Nach Nr. 3.4.3 BewertR ist in der Eigenkapitalübersicht die Entwicklung des Eigenkapitals gegliedert nach § 85 Abs. 3 Nr. 1.1 bis 1.5 

KommHV-Doppik in den letzten fünf Jahren darzustellen. In den Spalten 1 bis 4 sind jeweils der Stand nach Ablauf der vier dem Haus-
haltsjahr vorhergehenden Haushaltsjahre, in Spalte 5 die Veränderungen im Haushaltsjahr und in Spalte 6 der Stand nach Ablauf des 
Haushaltsjahres anzugeben. 
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Anlage 18 
Muster zu § 86 Abs. 3 Nr. 4 und § 75 KommHV-Doppik 

 
I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses  

und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO1 
 

Arten der  
Verbindlichkeiten 

Stand zu 
Beginn des 
Haushalts-

jahres 

Veränderung 
im Haus- 
haltsjahr 

+/- 

Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 
mit einer Restlaufzeit von 

Stand am 
Ende des 

Haushalts-
jahres bis zu 

1 Jahr 
1 bis 5  
Jahren 

mehr als 
5 Jahren 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

1. Anleihen (Wertpapierschulden)2       

2. Verbindlichkeiten aus  
 Investitionskrediten3 

      

2.1 vom Bund       

2.2 vom Land       

2.3 von Gemeinden und 
 Gemeindeverbänden 

      

2.4 von Zweckverbänden u. dgl.       

2.5 von der gesetzlichen  
 Sozialversicherung 

      

2.6 von Sondervermögen       

2.7 von verbundenen Unternehmen       

2.8 von Beteiligungen       

2.9 von sonstigen öffentlichen  
 Sonderrechnungen 

      

2.10 vom Kreditmarkt4       

3. Verbindlichkeiten aus Krediten  
 zur Liquiditätssicherung 

      

3.1–3.10 ... wie 2.1–2.10       

4. Verbindlichkeiten aus  
 Vorgängen, die Kreditaufnahmen  
 wirtschaftlich gleichkommen5 

      

4.1 Hypotheken-, Grund- und  
 Rentenschulden 

      

4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang  
 mit Grundstücksgeschäften 

      

4.3 Leasinggeschäfte       

4.4  ÖPP-/PPP-Projekte6       

4.5 Leibrentenverträge       

4.6 Verträge über die Durchführung  
 städtebaulicher Maßnahmen 

      

4.7 Verpflichtung zur Gewährung von  
 Schuldendiensthilfen an Dritte 

      

4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme  
 wirtschaftlich gleichkommende  
 Vorgänge 
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Arten der  
Verbindlichkeiten 

Stand zu 
Beginn des 
Haushalts-

jahres 

Veränderung 
im Haus- 
haltsjahr 

+/- 

Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 
mit einer Restlaufzeit von 

Stand am 
Ende des 

Haushalts-
jahres bis zu 

1 Jahr 
1 bis 5  
Jahren 

mehr als 
5 Jahren 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

5. Verbindlichkeiten aus  
 Lieferungen und Leistungen 

      

5.1 von Sondervermögen       

5.2 von verbundenen Unternehmen       

5.3 von Beteiligungen       

5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich       

5.5 vom sonstigen privaten Bereich       

6. Verbindlichkeiten aus  
 Transferleistungen 

      

6.1 an öffentlichen Bereich7       

6.2 an privaten Bereich8       

7. Sonstige Verbindlichkeiten       

7.1 aus noch nicht zweckgerecht 
 verwendeten Zuwendungen sowie 
 Beiträgen und ähnlichen Entgelten9 

      

7.2 gegenüber dem sonstigen  
 öffentlichen und privaten Bereich10 

      

8. Summe aller Verbindlichkeiten       

Nachrichtlich: 

1. Innere Darlehen von rechtlich  
 unselbstständigen Einrichtungen 

      

2. Verbindlichkeiten der Sonder- 
 vermögen mit Sonderrechnung  
 sowie fiduziarischen Stiftungen11 

      

2.1 aus Krediten       

2.2 aus kreditähnlichen  
 Rechtsgeschäften 
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II. Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,  
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –  

voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen  
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten) 

 

Arten der  
Eventualverbindlichkeiten12 

Stand zu Beginn  
des Haushaltsjahres 

Veränderung 
im Haushaltsjahr 

+/- 

Stand am Ende  
des Haushaltsjahres 

Euro Euro Euro 

1 2 3 

1. Bürgschaften13, 14    

1.1 an Sondervermögen    

1.2 an verbundene Unternehmen    

1.3 an Beteiligungen    

1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich    

1.5 an sonstigen privaten Bereich    

2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte 
 ohne Bilanzierung15 

   

2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5    

3. Weitere Haftungsverhältnisse nach  
 § 75 KommHV-Doppik16, 17 

   

3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5    

 
 
 
III. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen nach  

§ 75 KommHV-Doppik18 
 

Im Haushaltsplan  
veranschlagte  

Verpflichtungsermächtigungen 

Am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommene  
Verpflichtungsermächtigungen 

Gesamt davon 

überplanmäßig  
bewilligt 

außerplanmäßig 
bewilligt 

im Rahmen der  
Deckungsfähigkeit in 
Anspruch genommen 

Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
                                                            
1 In der Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: 

– in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser muss mit dem Endstand der Verbindlichkeiten 
zum 31. Dezember des Vorjahres übereinstimmen; 

– in Spalte 2 der Saldo aus den Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres; 

– in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von 
bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;  

– in Spalte 6 der Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres. 

2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 
„sonstige Wertpapierschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. 
durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und ge-
sondert als „sonstige Wertpapierschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen). 
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3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten). 

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinsti-
tute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten. 

5 Unter Nr. 4 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu 
zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in 
Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – 
als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbind-
lichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die 
Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408). 

6 Unter Nr.  4.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben 
(vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert 
darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommu-
ne voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die 
Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaft-
lichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. 
S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff. 

7 Als Transferverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich sind im Wesentlichen ausstehende Zahlungsverpflichtungen für die 
Kreis- bzw. Bezirksumlage auszuweisen. 

8 Transferverbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich resultieren im Wesentlichen aus ausstehenden Zahlungsverpflichtungen im 
Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe oder aus sonstigen verbindlichen Förderzusagen (z. B. für Investitionen) gegenüber privaten Drit-
ten. 

9 Hier sind noch nicht zweckgerecht verwendete Zuwendungen auszuweisen (z. B. für Anlagen im Bau). Dies kann auch Beiträge und 
ähnliche Entgelte betreffen. Insbesondere sind wiederkehrende Beiträge nach Art. 5b KAG bis zu deren investiver Verwendung als 
„sonstige Verbindlichkeiten“ darzustellen. 

10 Als übrige sonstige Verbindlichkeiten sind neben den durchlaufenden Posten wie Umsatzsteuerzahllast, abzuführende Lohn- und Kir-
chensteuer der Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge und an Dritte weiterzuleitende Durchlaufspenden insbesondere auch ausste-
hende Zahlungsverpflichtungen für fremde Finanzmittel auszuweisen (z. B. Abrechnung mit dem Staatshaushalt aus staatlicher Auf-
tragsverwaltung). 

11 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden 
(Art. 88 Abs. 6 GO) unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nicht-
rechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales 
Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe 
Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens 
anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen 
kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als 
„Davon-Vermerk“). 

12 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind 
Verbindlichkeiten, aus denen die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch 
genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. 
Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risi-
koeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbe-
reichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein; auf § 86 
Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Doppik wird verwiesen. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzu-
stellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408). 

13 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 

14 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haf-
tungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Un-
ternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben 
(z. B. als Alternative zu Mietkautionen). 

15 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 

16 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Son-
dervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen bzw. Ver-
bindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei geson-
dert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). 

17 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert in Teil III dieses Musters darzustellen. 

18 In der Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen nach § 75 KommHV-Doppik sind auszuwei-
sen: 

– in Spalte 1 die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen; dabei sind ggf. Veränderungen durch Nachtrags-
haushaltspläne (§ 8 KommHV-Doppik) zu berücksichtigen; 

– in Spalte 2 der Gesamtbetrag der am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen; 

– in den Spalten 3 bis 5 ist darzustellen, ob und inwieweit die in Spalte 2 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen durch über- 
und/oder außerplanmäßige Bewilligungen nach Art. 67 Abs. 5 GO (Spalten 3 und 4) bzw. im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach 
§ 11 Abs. 2 KommHV-Doppik oder § 20 Abs. 3 KommHV-Doppik (Spalte 5) in Anspruch genommen wurden. Es wird empfohlen, die 
durch über- und außerplanmäßige Bewilligungen bzw. im Rahmen der Deckungsfähigkeit in Anspruch genommenen Verpflichtungs-
ermächtigungen gesondert zu erläutern. 

In der Übersicht können fakultativ die aus den in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren fällig wer-
denden Auszahlungen dargestellt werden; insoweit wird auf die Spalten 2 ff. des Musters zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anla-
ge 8) verwiesen. 
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Anlage 19 
Muster zu § 82 KommHV-Doppik 

 
Ergebnisrechnung1 

 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
des 

Vorjahres 

Gesamtermächtigung des 
Haushaltsjahres 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich  
Ist / Fortge-
schriebener 
Planansatz Ansatz2 übertragene 

Haushalts-
ermächti-

gungen aus 
Vorjahren 

Fortge-
schriebener 
Planansatz3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 2a 2b 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfererträge 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+ Auflösung von Sonderposten 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige ordentliche Erträge 
+ Aktivierte Eigenleistungen 
+/- Bestandsveränderungen 

      

S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       

11 
12 
13 

 
14 
15 
16 

- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und 
 Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 

      

S2 = Ordentliche Aufwendungen 
 (= Zeilen 11 bis 16) 

      

S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungs-
 tätigkeit (= Saldo S1 und S2) 

      

17 
18 

+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

      

S4 = Finanzergebnis  
 (= Saldo Zeilen 17 und 18) 

      

S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)       

19 
20 

+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen 

      

S6 = Außerordentliches Ergebnis 
 (= Saldo Zeilen 19 und 20) 

      

S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)       

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Auf die Fußnoten 1, 2 und 5 bis 10 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 3) wird verwiesen. 

2 Ansatz im Sinne dieses Musters ist der Haushaltsansatz nach dem Haushaltsplan unter Berücksichtigung von Änderungen durch 

– Nachtragshaushaltspläne (§ 8 KommHV-Doppik), 

– zweckgebundene Mehrerträge nach § 19 Abs. 1 KommHV-Doppik, 

– zweckgebundene Mehr- oder Mindererträge nach § 19 Abs. 2 KommHV-Doppik, 

– Inanspruchnahme der (echten) Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 KommHV-Doppik. 

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen (Art. 66 GO) ändern die Haushaltsansätze nicht. Es wird jedoch empfohlen, die durch über- 
und außerplanmäßige Bewilligungen gedeckten Aufwendungen in einer gesonderten Spalte zu erläutern. 

3 Summe der Spalten 2 und 2a (vgl. auch § 98 Nr. 48 KommHV-Doppik). 
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Anlage 20 
Muster zu § 83 KommHV-Doppik 

 
Finanzrechnung1 

 

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
des  

Vorjahres 

Gesamtermächtigung des  
Haushaltsjahres 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich  
Ist / Fortge-
schriebener 
Planansatz Ansatz2 übertragene 

Haushalts-
ermächti-

gungen aus 
Vorjahren 

Fortge-
schriebener 
Planansatz3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 2a 2b 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
8 

 Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

      

S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 

      

9 
10 
11 
12 
13 

 
14 

- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

      

S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) 

      

S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 (= Saldo S1 und S2) 

      

15 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 
 u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 
 Sachvermögen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von  
 Finanzvermögen 
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 

      

S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 (= Zeilen 15 bis 19) 

      

20 
 

21 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- 
 stücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von immate- 
 riellem und beweglichem Sachvermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- 
 vermögen 
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- 
 maßnahmen 
- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 

      

S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 (= Zeilen 20 bis 25) 

      

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit  
 (= Saldo S4 und S5) 

      

S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 (= Saldo S3 und S6) 

      

26a 
26b 

 
26c 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme  
 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur 
 Tilgung von Krediten 
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Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
des  

Vorjahres 

Gesamtermächtigung des  
Haushaltsjahres 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich  
Ist / Fortge-
schriebener 
Planansatz Ansatz2 übertragene 

Haushalts-
ermächti-

gungen aus 
Vorjahren 

Fortge-
schriebener 
Planansatz3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 2a 2b 3 4 

S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Zeilen 26a bis 26c) 

      

27a 
27b 

 

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditauf-
 nahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 

      

S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Zeilen 27a und 27b) 

      

S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Saldo S8 und S9) 

      

S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 (= Saldo S7 und S10) 

      

28 
 

29 

+ Einzahlungen aus der Auflösung von  
 Liquiditätsreserven 
- Auszahlungen für die Bildung von  
 Liquiditätsreserven 

S12 = Saldo aus der Inanspruchnahme von  
 Liquiditätsreserven  
 (= Saldo Zeilen 28 und 29) 

30 
 

31 
 

32 
 

33 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  
 zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) 
- Auszahlungen für die Tilgung von  
 Kassenkrediten 
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / 
 durchlaufender Posten 
- Auszahlungen fremder Finanzmittel / 
 durchlaufender Posten 

S13 = Saldo aus nicht haushaltswirksamen  
 Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33) 

34 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  
 = Liquide Mittel zum 01.01. 

S14 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des  
 Haushaltsjahres = Liquide Mittel 
 (= Saldo S11, S13 und Zeile 34) 

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Konto Bezeichnung 

792...4 Umschuldung 

792...5 ordentliche Tilgung 

792...6 außerordentliche Tilgung 

 
 
 

                                                 
1 Auf die Fußnoten 1 und 4 bis 15 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4) wird verwiesen. 

2 Ansatz im Sinne dieses Musters ist der Haushaltsansatz nach dem Haushaltsplan unter Berücksichtigung von Änderungen durch 

– Nachtragshaushaltspläne (§ 8 KommHV-Doppik), 

– zweckgebundene Mehreinzahlungen nach § 19 Abs. 1 und 4 KommHV-Doppik, 

– Inanspruchnahme der (echten) Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 KommHV-Doppik. 

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen (Art. 66 GO) ändern die Haushaltsansätze nicht. Es wird jedoch empfohlen, die durch über- 
und außerplanmäßige Bewilligungen gedeckten Auszahlungen in einer gesonderten Spalte zu erläutern. 

3 Summe der Spalten 2 und 2a (vgl. auch § 98 Nr. 48 KommHV-Doppik). 
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Anlage 21.1 
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik 

 
Teilergebnisrechnung1 

 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
des 

Vorjahres 

Gesamtermächtigung des 
Haushaltsjahres 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich 
Ist / Fortge-
schriebener 
Planansatz Ansatz2 übertragene 

Haushalts-
ermächti-

gungen aus 
Vorjahren 

Fortge-
schriebener 
Planansatz3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 2a 2b 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfererträge 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+ Auflösung von Sonderposten 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige ordentliche Erträge 
+ Aktivierte Eigenleistungen 
+/- Bestandsveränderungen 

      

S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       

11 
12 
13 

 
14 
15 
16 

- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und 
 Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 

      

S2 = Ordentliche Aufwendungen 
 (= Zeilen 11 bis 16) 

      

S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungs- 
 tätigkeit (= Saldo S1 und S2) 

      

17 
18 

+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

      

S4 = Finanzergebnis 
 (= Saldo Zeilen 17 und 18) 

      

S5 = Ordentliches Ergebnis  
 (= S3 und S4) 

      

19 
20 

+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen 

      

S6 = Außerordentliches Ergebnis  
 (= Saldo Zeilen 19 und 20) 

      

S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der  
 internen Leistungsbeziehungen  
 (= S5 und S6) 

      

21 
22 

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
- Aufwendungen aus internen Leistungs- 
 beziehungen 

      

S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 
 (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) 

      

Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation
4 

23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und  
 bilanzieller Abschreibung 

      

24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen  
 und effektiven Schuldzinsen 

      

25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebüh- 
 renkalkulation und Teilergebnisrechnung 

      

S9 = Saldo der Gebührenkalkulation 
 (= Saldo Zeilen 23 bis 25) 
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1 Auf die Fußnoten 1, 2 und 5 bis 10 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 3) wird verwiesen. 

2 Ansatz im Sinne dieses Musters ist der Haushaltsansatz nach dem Haushaltsplan unter Berücksichtigung von Änderungen durch 

– Nachtragshaushaltspläne (§ 8 KommHV-Doppik), 

– zweckgebundene Mehrerträge nach § 19 Abs. 1 KommHV-Doppik, 

– zweckgebundene Mehr- oder Mindererträge nach § 19 Abs. 2 KommHV-Doppik, 

– Inanspruchnahme der (echten) Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 KommHV-Doppik. 

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen (Art. 66 GO) ändern die Haushaltsansätze nicht. Es wird jedoch empfohlen, die durch über- 
und außerplanmäßige Bewilligungen gedeckten Aufwendungen in einer gesonderten Spalte zu erläutern. 

3 Summe der Spalten 2 und 2a (vgl. auch § 98 Nr. 48 KommHV-Doppik). 

4 Die nachrichtlichen Angaben sind nur bei gebührenfinanzierten Teilhaushalten erforderlich. 
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Anlage 21.2 
Muster zu § 84 Abs. 1 KommHV-Doppik 

 

Teilfinanzrechnung1 
 

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
des  

Vorjahres 

Gesamtermächtigung des  
Haushaltsjahres 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich  
Ist / Fortge-
schriebener 
Planansatz 

Ansatz2 übertragene 
Haushalts-
ermächti-

gungen aus 
Vorjahren 

Fortge-
schriebener 
Planansatz3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 2a 2b 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
8 

 Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

      

S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 

      

9 
10 
11 
12 
13 

 
14 

- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

      

S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) 

      

S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 (= Saldo S1 und S2) 

      

15 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 
 Entgelten für Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 
 Sachvermögen  
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von  
 Finanzvermögen 
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  

      

S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 (= Zeilen 15 bis 19) 

      

20 
 

21 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-
 stücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von immate- 
 riellem und beweglichem Sachvermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- 
 vermögen 
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- 
 maßnahmen 
- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  

      

S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 (= Zeilen 20 bis 25) 

      

S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 
 (= Saldo S4 und S5) 

      

S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 (= Saldo S3 und S6) 

      

26a 
26b 

 
 

26c 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  
+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme 
 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und 
 inneren Darlehen 
+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur  
 Tilgung von Krediten 
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Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
des  

Vorjahres 

Gesamtermächtigung des  
Haushaltsjahres 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich  
Ist / Fortge-
schriebener 
Planansatz 

Ansatz2 übertragene 
Haushalts-
ermächti-

gungen aus 
Vorjahren 

Fortge-
schriebener 
Planansatz3 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 2a 2b 3 4 

S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Zeilen 26a bis 26c) 

      

27a 
27b 

 

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
- Auszahlungen für die Tilgung von der  
 Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren 
 Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen 

      

S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Zeilen 27a und 27b) 

      

S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 (= Saldo S8 und S9) 

      

S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 (= Saldo S7 und S 10)

4
 

      

28 
 

29 

+ Einzahlungen aus der Auflösung von  
 Liquiditätsreserven 
- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditäts- 
 reserven 

      

S12 = Saldo aus der Inanspruchnahme von  
 Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29) 

      

30 
 

31 
 

32 
 

33 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  
 zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) 
- Auszahlungen für die Tilgung von  
 Kassenkrediten 
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/ 
 durchlaufender Posten 
- Auszahlungen fremder Finanzmittel/ 
 durchlaufender Posten 

      

S13 = Saldo aus nicht haushaltswirksamen  
 Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33) 

      

34 + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel 
 zum 01.01. 

      

S14 = Bestand an Finanzmitteln am Ende  
 des Haushaltsjahres (= S11, S13 und 
 Zeile 34) 

      

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Auf die Fußnoten 1 und 4 bis 15 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4) sowie die Fußnote 2 des Musters zu § 4 Abs. 5 

und § 9 KommHV-Doppik (Anlage 5.2) wird verwiesen. 

2 Ansatz im Sinne dieses Musters ist der Haushaltsansatz nach dem Haushaltsplan unter Berücksichtigung von Änderungen durch 

– Nachtragshaushaltspläne (§ 8 KommHV-Doppik), 

– zweckgebundene Mehreinzahlungen nach § 19 Abs. 1 und 4 KommHV-Doppik, 

– Inanspruchnahme der (echten) Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 KommHV-Doppik. 

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen (Art. 66 GO) ändern die Haushaltsansätze nicht. Es wird jedoch empfohlen, die durch über- 
und außerplanmäßige Bewilligungen gedeckten Auszahlungen in einer gesonderten Spalte zu erläutern. 

3 Summe der Spalten 2 und 2a (vgl. auch § 98 Nr. 48 KommHV-Doppik). 

4 Die Zeilen 28 bis S14 sind nicht für alle Teilfinanzrechnungen verbindlich, da sie nur das Liquiditätsmanagement des Teilhaushalts 
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ betreffen sollten (vgl. Produktgruppe 612 des KommPrR). Sie können jedoch nachrichtlich ausgewiesen 
werden. Diese Zeilen dienen insbesondere zur Darstellung der Deckung von Finanzmittelfehlbeträgen und – unter zusätzlicher Berück-
sichtigung haushaltsunwirksamer Vorgänge – deren Auswirkung auf den Finanzmittelbestand der Kommune. 
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Jehle Verlag, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm,  
München

Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, Beamtenversorgungs-
recht des Bundes und der Länder, Kommentar mit 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, 128. 
und 129. Lieferung, Stand September 2017.

Linhart/Adolph, Sozialgesetzbuch  II, Sozialgesetz-
buch  XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Kommentar, 
102. Lieferung, Stand Oktober 2017.

Pelhak, Tierzuchtrecht, Kommentar zum Bundesrecht 
und zum bayerischen Landesrecht, Loseblattwerk im Ord-
ner, 29. Lieferung, Stand Dezember 2017, Preis 248,99 €, 
ISBN 978-3-7825-0330-3.

Wilde/Ehmann/Niese/Knoblauch, Datenschutz in Bayern  
(Datenschutz-Grundverordnung, Bayerisches Daten-
schutzgesetz), Kommentar und Handbuch für Daten-
schutzverantwortliche, 28. Aktualisierung, Stand Januar 
2018, 256 Seiten, Preis 117,99 €; Gesamtwerk (1752  Seiten, 
1 Ordner), 169,99 € mit Fortsetzungsbezug.

Mit der 28.  Aktualisierung enthält das Werk nunmehr 
die Kommentierung der für die Praxis der bayerischen 
Behörden wesentlichen Vorschriften der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Die DSGVO ist ab 25. Mai 
2018 unmittelbar geltendes Recht. Sobald der Landtag das 
neue Bayerische Datenschutzgesetz beschlossen hat, wird 
auch dieses Gesetz erläutert werden.

Rehm Verlag, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, 
München

Zängl, Bayerisches Disziplinarrecht, Kommentar, 43. 
Lieferung, Stand August 2017.

Erich Schmidt Verlag, Berlin

Mehrtens/Perlebach, Die Berufskrankheitenverordnung 
(BKV), Sammlung, Kommentar, Lieferung 2/17 und 1/18, 
Stand Januar 2018.

Geyer u. a., Entgeltfortzahlung – Krankengeld – Mutter-
schaftsgeld (EKM), vormals Vergütung der Arbeitnehmer 
bei Krankheit und Mutterschaft, Erläuterungen zu den 
arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften, Lieferung 
1/18, Stand Januar 2018.

Becher, Selbstverwaltungsrecht der Sozialversicherung, 
Kommentar, 29. Lieferung, Stand Januar 2018.

Hauck, Sozialgesetzbuch SGB  IV – Gemeinsame Vor-
schriften für die Sozialversicherung, Kommentar, Liefe-
rung 3/17, Stand November 2017.

Hauck, Sozialgesetzbuch SGB VI – Gesetzliche Renten-
versicherung einschl. Übergangsrecht für das Beitritts-
gebiet, Kommentar, Lieferung 1/18, Stand Februar 2018.

Hauck, Sozialgesetzbuch, SGB  VII – Gesetzliche Un-
fallversicherung, Kommentar, Lieferung 4/17 und 1/18, 
Stand Januar 2018.

Hauck, Sozialgesetzbuch SGB  VIII – Kinder- und Ju-
gendhilfe, Kommentar, Lieferung 1/18, Stand Januar 
2018.

Hauck/Noftz, Sozialgesetzbuch SGB  X – Verwaltungs-
verfahren, Schutz der Sozialdaten, Zusammenarbeit der 
Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, Kom-
mentar, Lieferung 3/17 und 4/17, Stand Dezember 2017.

Hauck/Wilde, Sozialgesetzbuch SGB XI – Soziale Pfle-
geversicherung, Kommentar, Lieferung 3/17, Stand 
 November 2017.

IV. Nichtamtliche Veröffentlichungen

Stellenausschreibung

In der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in nächster Zeit 
zu besetzen:
1. Eine Stelle eines Vorsitzenden Richters/einer Vorsit-

zenden Richterin am Verwaltungsgericht München 
(Besoldungsgruppe R 2)

2. Eine Stelle eines Vorsitzenden Richters/einer Vorsit-
zenden Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg 
(Besoldungsgruppe R 2)

3. Eine Stelle eines Vorsitzenden Richters/einer Vorsit-
zenden Richterin am Verwaltungsgericht Würzburg 
(Besoldungsgruppe R 2)

4. Eine Stelle eines Vorsitzenden Richters/einer Vorsit-
zenden Richterin am Verwaltungsgericht Bayreuth 
(Besoldungsgruppe R 2)

Es können nur Bewerber/Bewerberinnen berücksichtigt 
werden, die bereits über hinreichende verwaltungsrich-
terliche Berufserfahrung verfügen.

Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung werden 
die Bewerber/Bewerberinnen bevorzugt berücksichtigt, die 
über eine ausreichend lange Berufserfahrung als Jurist/
Juristin in der Ministerialverwaltung, am Bundesverfas-
sungsgericht, am Bundesverwaltungsgericht oder einer 
vergleichbaren Institution auf europäischer/internationaler 
Ebene verfügen. 

Bewerbungen um diese Stellen sind bis 4. Mai 2018 auf 
dem Dienstweg beim Bayerischen Staatsministerium des 
Innern und für Integration einzureichen.

Die Bewerbung von Frauen wird begrüßt (Art. 7 Abs. 3 
BayGlG). Schwerbehinderte Bewerber/Bewerberinnen 
im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB IX werden bei ansonsten im 
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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